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Erwägungen
E. 1
Vorinstanzliches Verfahren
E. 1.1
Die Gebühr für die Strafuntersuchung richtet sich nach der Verordnung über die Gebühren, Auslagen und Entschädigungen der Strafverfolgungsbehörden (GebV StrV, LS 323.1). Gemäss § 4 lit. d besteht ein Rahmen von Fr. 300.– bis Fr. 30'000.–, wobei gemäss Richtlinien der Oberstaatsanwaltschaften über die Gebührenansätze der Staatsanwaltschaften vom Februar 2015 dieser Rahmen in aufwändigen Verfahren ausgeschöpft werden könne. Die vorliegende Strafunter- suchung war umfangreich, nicht zuletzt wegen den internationalen Gesellschaften des Beschuldigten und mangelhaften Buchhaltungen. Sie begann mit der Straf- anzeige Anfang Juni 2009 und mündete in der Anklage vom 14. März 2013 (Urk. 2/2 und 40). Es wurden über ein dutzend Bundesordner Akten produziert. Die Pauschalgebühr von Fr. 10'000.– ist unter diesen Umständen – entgegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 92 S. 3) – keinesfalls zu hoch. Auch die Auslagen von Fr. 17'974.75 liegen im Verhältnis zum Umfang der Strafuntersuchung im ge- wöhnlichen und somit vertretbaren Rahmen.
E. 1.2
Entscheidet das erstinstanzliche Gericht materiell über die Anklage, beträgt die Gerichtsgebühr gestützt auf die Gebührenverordnung des Obergerichts (GebV OG; LS 211.11) zwischen Fr. 750.– bis Fr. 45'000.–. In Ausnahmefällen kann die Gebühr um bis zu einen Drittel erhöht oder ermässigt werden. Der Verteidigung ist zwar zuzustimmen, dass die vorinstanzliche Gerichtsgebühr von Fr. 20'000.– im Vergleich zu anderen Strafprozessen ähnlicher Grösse etwas hoch erscheint. Sie liegt aber angesichts des gesetzlichen Rahmens im Rahmen des gerichtlichen Ermessens.
E. 1.3
Die Vorinstanz nahm die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, im Umfang von
- 27 - 1/10 definitiv auf die Staatskasse, im Restumfang auferlegte sie sie dem Beschul- digten (Urk. 91 S. 76). Diese Anordnung ist – soweit sie sich auf die Untersu- chungs- sowie die Gerichtskosten bezieht – ausgangsgemäss zu bestätigen (Art. 426 Abs. 1 StPO). Die Kosten der (früheren) amtlichen Verteidigung sind in- des im Umfang, in welchem sie durch die beschlagnahmten Mittel gedeckt wer- den können, dem Beschuldigten aufzuerlegen, da insofern davon auszugehen ist, dass es "die wirtschaftlichen Verhältnisse" des Beschuldigten im Sinne von Art. 135 Abs. 4 StPO erlauben. Im Restbetrag sind sie einstweilen – unter Vor- behalt einer Rückforderung (Art. 135 Abs. 4 StPO) – auf die Gerichtskasse zu nehmen. 2. Kosten des Berufungsverfahrens
E. 1.4
Entgegen der Auffassung des Verteidigers war der Beschuldigte in der Wahl der Anlage völlig frei (Urk. 77 S. 22 Rz 202). Der Vermögensverwaltungsvertrag, das Private Investment Agreement, machte als Vorgabe nur den versprochenen Zins von monatlich 8% (Urk. 2/3/3). Der Beschuldigte hatte somit ein sehr hohes Mass an Selbständigkeit und war deshalb – mit der Vorinstanz, auf deren Erwä-
- 17 - gungen verwiesen werden kann (Urk. 91 S. 40 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO) – uneinge- schränkter Geschäftsherr im Sinne von Art. 158 StGB. Auch wer eine hohe Rendi- te verspricht, was in der Regel ein hohes Anlagerisiko impliziert, hat eine Wert- erhaltungspflicht. Er darf mit anderen Worten, nur um die versprochene Rendite zu erzielen, nicht Anlagen tätigen, bei welchen das investierte Kapital mit an Si- cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als von Beginn weg verloren betrachtet werden muss.
E. 1.5
Dass der Beschuldigte mit der Überweisung der USD 6 Mio. an die I._____ Ltd. ein gemäss Investitionsvertrag vom 9. Juni 2008 unerlaubtes Risiko einging und damit seine Pflichten als Geschäftsführer verletzte, hat die Vorinstanz zutref- fend ausgeführt (Urk. 91 S. 41-49). Gleiches gilt für die Erwägungen im angefoch- tenen Entscheid zum Vermögensschaden (Urk. 91 S. 50). Folgerichtig fehlen denn auch Ausführungen der Verteidigung zu diesen Punkten in der Berufungs- begründung (Urk. 147 S. 9 ff.).
E. 1.6
Hinsichtlich des bestrittenen subjektiven Tatbestands hat die Vorinstanz ebenfalls sehr ausführliche und überzeugende Erwägungen gemacht, worauf verwiesen werden kann (Urk. 91 S. 50-52). Bereits der Umstand, dass L._____ bzw. die I._____ Ltd. eine monatliche Rendite von 10% versprach und gleichzeitig kein Entgelt dafür verlangte, hätte zu höchster Vorsicht bzw. zur Ablehnung eines Anlagevertrages mit I._____ Ltd. gemahnt. Angesichts der zahlreichen übrigen Umstände war es sogar noch eine Untertreibung von einer hochriskanten Anlage zu sprechen. Der Beschuldigte selbst schilderte das arrogante Auftreten von L._____ in allen Farben, so wie es nur Hochstaplern eigen ist (Urk. 5/6 S. 5 ff.). Er erhielt von L._____ keinerlei Angaben, welche überprüfbar gewesen wären, son- dern verliess sich ausschliesslich auf dessen prahlerisches Auftreten und dessen völlig realitätsfremden und unglaubhaften Schilderungen, beispielsweise wonach für die Eröffnung eines Privatkontos bei der M._____ zwecks Beteiligung an der mirakulösen Anlage eine Empfehlung und Bürgschaften von zwei bis drei Leuten nötig seien, welche die Kreditwürdigkeit bezeugten (Urk. 5/6 S. 6). Weshalb Geld- geber ihre Kreditwürdigkeit belegen müssen, bleibt schleierhaft. Auch die Aussa- ge des Beschuldigten, es habe keine überprüfbaren Bilanzen der I._____ Ltd. ge-
- 18 - geben, weil diese Gesellschaft erst ein halbes Jahr zuvor gegründet worden sei, belegt, dass es bar jeglicher Vernunft war, dieser Gesellschaft ohne jegliche Ab- sicherung USD 6 Mio. zu übertragen, zumal die vom Beschuldigten unternomme- nen Abklärungen betreffend L._____ bzw. der I._____ Ltd. kaum als ernsthaft be- zeichnet werden können. Schliesslich hinkt der vom Verteidiger angeführte Ver- gleich, wonach eine Rendite von 120% dem Beschuldigten quasi zum Vorwurf gemacht werde, den Eheleuten FG._____ gestehe man indes eine solche von 96% zu (Prot. II S. 14). Zwar weisen beide Renditen eine astronomische Höhe auf. Im Gegensatz zu den Geldgebern hat der Vermögensverwalter aber eben ei- ne Pflicht zur Werterhaltung der ihm übertragenen Vermögenswerte.
E. 1.7
Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht darauf geschlossen, dass sowohl der objektive wie auch der subjektive Tatbestand hinsichtlich der ungetreuen Ge- schäftsbesorgung erfüllt ist (Urk. 91 S. 39-52 bzw. S. 52 E. 3). 2. Betrug evtl. Veruntreuung zum Nachteil des Privatklägers 2
E. 2
Anwendbares Recht Dem Beschuldigten werden Straftaten begangen im Jahr 2008 vorgeworfen (Urk. 40 S. 2 ff.). Am 1. Januar 2011 ist die Schweizerische Strafprozessordnung (StPO-CH) in Kraft getreten; die Anklagevorwürfe gehen somit auf die Zeit vor de- ren Einführung zurück. Da der angefochtene Entscheid am 4. Februar 2014 und damit nach Inkrafttreten der Schweizerischen Strafprozessordnung gefällt wurde, gilt für das vorliegende Berufungsverfahren neues Recht (Art. 454 Abs. 1 StPO). Verfahrenshandlungen indes, die vor dem Inkrafttreten der neuen Strafprozess- ordnung angeordnet oder durchgeführt wurden, behalten ihre Gültigkeit (Art. 448 Abs. 2 StPO).
E. 2.1
Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 6'000.– fest- zusetzen.
E. 2.2
Der Beschuldigte unterliegt mit seinen Berufungsanträgen weitestgehend. Auch der Privatkläger 2 dringt mit dem Berufungsantrag auf Schuldspruch hin- sichtlich des Betrugs oder Veruntreuung zu seinem Nachteil nicht durch. Schliess- lich unterliegt auch die Staatsanwaltschaft mit ihrer Anschlussberufung hinsicht- lich der Erhöhung der Strafe. Da der Entscheid über den Schuldspruch wegen Veruntreuung und ungetreuer Geschäftsbesorgung hinsichtlich der Privatklägerin 1 den wesentlichen Teil des Berufungsverfahrens betrifft, sind die Kosten zu zwei Dritteln dem Beschuldigten aufzuerlegen, zu einem Sechstel dem Privatkläger 2 aufzuerlegen und zu einem Sechstel auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 428 Abs. 1 StPO).
E. 2.3
Für das zweitinstanzliche Verfahren ist dem Beschuldigten damit eine auf einen Drittel reduzierte Prozessentschädigung für anwaltliche Vertretung zuzu- sprechen (Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO). Der Verteidiger führt dazu zusammengefasst aus, in erster Instanz sei aus takti- schen Gründen auf die Geltendmachung der Verteidigerkosten verzichtet worden, was nun nicht mehr der Fall sei. Zweifelsohne liege ein Fall notwendiger Ver-
- 28 - teidigung vor, weshalb dem Beschuldigten ausgangsgemäss und im Sinne des erwähnten Schlüssels 2/3 seiner Verteidigungskosten zurückzuerstatten seien, welche sich auf Fr. 73'728.33 belaufen würden; zusätzlich seien die Aufwendun- gen für die heutige Berufungsverhandlung sowie die Durchsicht des dereinstigen Urteils mit Mitteilung an den Beschuldigten zu berücksichtigen (Urk. 147 S. 17). Die Gebühr für die Führung eines Strafprozesses (einschliesslich Vorbereitung des Parteivortrages und Teilnahme an der Hauptverhandlung) beträgt im Bereich der Zuständigkeit des Bezirks- bzw. Kollegialgerichts – auch im Berufungsverfah- ren – in der Regel Fr. 1'000.– bis Fr. 28'000.–, wobei auch zu berücksichtigen ist, ob das vorinstanzliche Urteil ganz oder nur teilweise angefochten wurde (§ 18 Abs. 1 i.V.m. § 17 Abs. 1 lit. b AnwGebV). In Anbetracht des Umfangs, der Schwierigkeit sowie der Komplexität des vorliegenden Falles bzw. des Berufungs- verfahrens drängt es sich nicht auf, keine Pauschalgebühr (mehr) zuzusprechen. Diese ist auf Fr. 12'000.– anzusetzen. Die dem Beschuldigten zuzusprechende, auf einen Drittel reduzierte Prozessentschädigung beträgt somit pauschal Fr. 4'000.– (ohne MwSt.). Die Zusprechung der Schweizerischen Mehrwertsteuer wird explizit nicht verlangt (Urk. 147 S. 17). Ferner hat die Verteidigung im vor- instanzlichen Verfahren keine Entschädigung im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO gefordert (Urk. 77 S. 58 ff. und S. 65; Urk. 147 S. 17 Rz 91). Mit der über- zeugenden Erwägung der Vorinstanz (Urk. 91 S. 74) ist dies als Verzichtserklä- rung anzusehen, worauf im Berufungsverfahren nicht mehr zurückgekommen werden kann (Schmid, a.a.O., N 12 und 14 zu Art. 429).
E. 2.4
Der Beschuldigte verlangt ferner, es sei ein Grundsatzentscheid zu fällen, wonach er für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwehr der Zivilan- sprüche gegen den Privatkläger 2 einen Schadenersatzanspruch habe (Urk. 147 S. 19 und S. 21). Da vorliegend betreffend das Nebendossier 1 weitestgehende Kongruenz zwischen den Aufwendungen im Schuldpunkt sowie im Zivilpunkt be- steht, ist eine Aufschlüsselung nicht möglich. Die Aufwendungen des Beschuldig- ten zum Zivilpunkt sind daher mit der Prozessentschädigung abgegolten. Eine weitergehende Entschädigung ist nicht angezeigt, zumal bei Verweisung des Zi- vilanspruches auf den Zivilweg fraglich ist, ob von einem Obsiegen im Sinne von
- 29 - Art. 432 StPO gesprochen werden kann (BSK StPO - Wehrenberg/Bernhard, N 5 ff. zu Art. 432). Es wird beschlossen:
E. 2.5
Bereits die Vorinstanz hat eventualiter zutreffend ausgeführt, dass sich der Privatkläger allein auf die Zusicherung des Beschuldigten verlassen hat, er werde die Zahlung zurückerstatten, falls es nicht zu einer Kreditgewährung komme (Urk. 91 S. 58 E. 2.2.6). Der Vertreter des Privatklägers brachte vor, der Kontakt sei durch einen gemeinsamen Bekannten, einen Israeli, hergestellt worden, was Vertrauen geschaffen habe (Prot. I S. 13; vgl. auch Urk. 149 S. 3). Allein dieser nicht ungewöhnliche Umstand mag zwar das Vertrauen des Privatklägers 2 ge- stärkt haben, belegt jedoch noch kein arglistiges Vorgehen. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass der Beschuldigte sehr redegewandt aufgetreten sei. Aus diesem Grund hätte auch eine erneute Einvernahme des Privatklägers 2 und des- sen Assistentin N._____ nichts geändert (Urk. 123). Bei der Frage, ob eine einfa- che Lüge oder Arglist gegeben ist, spielt ein überzeugendes Auftreten des Täu- schenden keine Rolle. Letztlich war der Beschuldigte für den Privatkläger 2 ein
- 20 - Unbekannter, kein jahrelanger Geschäftspartner oder keine Person mit besonde- rer Kreditwürdigkeit und kein ausgewiesener Finanzfachmann. Die Vorinstanz ist deshalb zu Recht davon ausgegangen, dass keine Arglist im Sinne der erwähnten Rechtsprechung vorliegt. Vielmehr ist der Privatkläger 2 bewusst das Risiko ein- gegangen, dass ihm der Beschuldigte die Vorauszahlung nicht mehr vollumfäng- lich zurückerstattet, in dem er auf einfache erlogene Zusagen des Beschuldigten vertraut hat. In strafrechtlicher Hinsicht liegt kein Betrug vor.
E. 2.6
Zutreffend ist der Einwand der Verteidigung, dass es sich bei der Zahlung von € 250'000.– nicht um anvertrautes Gut im Sinne einer Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB handelt. Auch die Vorinstanz ist unter Verweis auf BGE 133 IV 21, E. 7.2., zu diesem Schluss gelangt (Urk. 91 S. 60). Im Vertrag zwischen dem Pri- vatkläger 2 und der K._____ Capital Management Ltd. (Urk. ND 1/3 03) heisst es, dass eine "bank fee" in dieser Höhe geschuldet sei, die unverzüglich zurück zu erstatten sei bei Nichtausführung durch die K._____ Capital bzw. der Bank. Zwar suggeriert der Ausdruck "bank fee" oder "bank charges", dass der Betrag für Ge- bühren der Kreditgewährung benötigt werde, allerdings werden dazu im Vertrag keinerlei Details genannt, weshalb nicht von einer echten Zweckbindung mit Wer- terhaltungspflicht ausgegangen werden kann. Der Privatkläger 2 sagte selbst auf die Frage, wozu die Vorauszahlung bestimmt gewesen sei, aus, der Beschuldigte habe gesagt, es sei für die Kreditbearbeitung, es seien Bankgebühren (Urk. ND 1/12 03 S. 5). In diesem Sinne handelte es sich um eine Entschädigung für die Aufwendungen bzw. das Tätigwerden der K._____ Capital Management Ltd., wobei anfallende Gebühren von der K._____ Capital Management Ltd. zu beglei- chen waren. Es bestand lediglich ein obligatorischer Rückerstattungsanspruch des Privatklägers 2 und es liegt keine Veruntreuung von anvertrauten Vermö- genswerten vor, weshalb es beim vorinstanzlichen Freispruch bleibt. VI. Strafzumessung Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen für die Strafzumessung bereits zu- treffend dargelegt. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, kann darauf ver- wiesen werden (Urk. 91 S. 61-64).
- 21 - Nicht berücksichtigt hat die Vorinstanz, dass wegen der Vorstrafe vom 9. Oktober 2008 des Cour d'Appel in Antwerpen wegen Menschenhandel und Prostitution – ein Jahr Freiheitsstrafe unter bedingtem Vollzug mit einer Probezeit von 5 Jahren – eine teilweise Zusatzstrafe auszusprechen ist, weil ein Grossteil der heutigen Delikte vor diesem Zeitpunkt verübt wurden (Art. 49 Abs. 2 StGB). Eine Zusatz- strafe ist auch im Falle eines ausländischen Urteils auszusprechen (BGE 127 IV 106). 1. Strafrahmen Veruntreuung gemäss Art. 138 Ziff. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Ungetreue Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 Ziff. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Ausgangspunkt für die Strafzumessung bilden deshalb die Veruntreuungen bzw. ein Strafrahmen bis zu fünf Jahren (BGE 136 IV 63). 2. Objektive Tatschwere Der Beschuldigte hat durch die teilweise versuchten und teilweise vollendeten Veruntreuungen gemäss Anklageziffer I. A. und I. B. umgerechnet rund Fr. 3,5 Mio. unrechtmässig verwendet. Sein Vorgehen war hochstaplerisch, aber relativ plump. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Gläubiger Verdacht schöpften und letztlich zu Verlust kamen. Immerhin ist bei einer Gesamtbetrachtung aber auch nicht zu übersehen, dass die Privatklägerin sehr unvorsichtig handelte, da be- kanntlich monatliche Renditen von 8% aus Finanzgeschäften illusorisch sind. Zu Gunsten des Beschuldigten wirkt, dass keine grosse Anzahl Geschädigter vor- handen sind. Erschwerend ist indes die doch recht hohe Deliktssumme zu be- rücksichtigen. 3. Subjektive Tatschwere In subjektiver Hinsicht fällt erschwerend ins Gewicht, dass sich der Beschuldigte unmittelbar nach Erlangung der Verfügungsmacht über die Vermögenswerte un- geniert und mit verschiedensten Zwecken daraus bediente und die Gelder wie seine eigenen Mittel betrachtete. Anders als beispielsweise bei Tätern, welche
- 22 - durch ungewollte Verluste gleichsam in eine Spirale immer höherer Risiken gera- ten, hat es der Beschuldigte von Beginn weg nur darauf angelegt, die Privatkläge- rin 1 anzulügen und zu hintergehen. Von Beginn weg war ihm bewusst, dass er weder seine vertraglichen Verpflichtungen wird einhalten können noch bestand jemals die ernsthafte Aussicht bei ihm, das Kapital vollumfänglich zurück zu er- statten. Die gesamte Vorgehensweise des Beschuldigten belegt eine besondere Skrupellosigkeit. 4. Einsatzstrafe Aufgrund des mittleren bis schweren Tatverschuldens ist eine Einsatzstrafe von 30 Monaten angebracht. Entgegen der Vorinstanz kann der Umstand, dass teil- weise bloss versuchte Tatbegehung vorliegt, nicht strafmindernd ins Gewicht fal- len (Urk. 91 S. 65 E. 4.3.). Der Beschuldigte hatte nach eigenen Angaben gar kei- ne Kenntnis von der mangelnden Autorisation der Privatklägerin zur Überweisung des Geldes, weshalb auch nicht einzusehen ist, inwieweit seine kriminelle Energie bzw. sein Verschulden geringer war.
E. 2.7
Dem heute gestellten Antrag des Privatklägers, den Aufenthaltsort des Be- schuldigten zu eruieren (Urk. 149 S. 4), kann keine Folge geleistet werden. Zum einen hat die Verfahrensleitung den Aufenthaltsort des Beschuldigten heute verifi- ziert (Prot. II S. 14); zum anderen ist weder eine gesetzliche Grundlage ersichtlich noch wurde der Antrag auch nur ansatzweise begründet.
- 8 - II. Berufungsanträge und Teilrechtskraft 1. Anträge
E. 3
Rechtliches Gehör
E. 3.1
Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, vom Anlagekapital der Privatklägerin 1 bzw. dem Lombardkredit USD 6 Mio. an die I._____ Ltd. zwecks Vermögensan- lage mit einem Ertrag von monatlich 10% überwiesen zu haben. Er habe weder sorgfältige Abklärungen über die I._____ Ltd. vorgenommen noch irgendwelche Sicherheiten verlangt. Von dieser Investition seien darum durch das Handeln des Beschuldigten USD 5,8 Mio. verloren gegangen.
- 14 -
E. 3.2
Die Vorinstanz hat sich bereits ausführlich zu dieser Investition bzw. dem leichtsinnigen Vorgehen des Beschuldigten geäussert (Urk. 91 S. 38-52). Der äussere Sachverhalt wurde vom Beschuldigten bzw. der Verteidigung nicht be- stritten. Die Verteidigung machte vielmehr geltend, das Investment sei zwar dumm, aber nicht strafbar gewesen. Es habe sich rechtlich gesehen um Gelder der J._____ AG und nicht um Gelder der Privatklägerin 1 gehandelt (Urk. 77 S. 32 f. Rz 198). Ferner wird angeführt, das Private Investment Agreement stelle ein Partiarisches Darlehen dar (Urk. 147 S. 6 ff.). Diesbezüglich ist deshalb vom Sachverhalt gemäss Anklageschrift auszugehen und im Rahmen der rechtlichen Würdigung zu prüfen, inwieweit das Vorgehen des Beschuldigten strafrechtlich pflichtwidrig war bzw. wie das Private Investment Agreement zu qualifizieren ist. 4. Betrug, evtl. Veruntreuung, Anklageziffer II.
E. 3.3
Die Einvernahme von G._____ begann um 08:34 Uhr, dauerte bis 11:25 Uhr und beinhaltete 77 Fragen (Urk. 8/3). Auf Seiten des Beschuldigten konnten 6 Er- gänzungsfragen gestellt werden. Gemäss Protokoll erklärte der Staatsanwalt nach der vierten Frage, aus zeitlichen Gründen lasse er nur noch 1 Frage zu (Urk. 8/3 S. 13). Auch wenn der Staatsanwalt in jener Einvernahme zur Beendi- gung der Ergänzungsfragen mahnte, ist jedoch kaum anzunehmen, der damalige Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Z1._____, der immerhin seit über 20 Jahren als Anwalt tätig ist, habe sich übermässig einschüchtern lassen und wichtige Ergän- zungsfragen nicht mehr stellen können. So ist denn auch kein Protest des Be- schuldigten oder seines Verteidigers im Protokoll vermerkt. Der damalige Vertei- diger stellte zudem in der Schlusseinvernahme trotz ausdrücklicher Frage des Staatsanwaltes keinen entsprechenden Beweisantrag (Urk. 5/10 S. 29).
E. 3.4
Ergänzungsfragen sollen in erster Linie dazu dienen, die Glaubhaftigkeit ei- ner Aussage zu prüfen und den Beweiswert in kontradiktorischer Weise auf die Probe und in Frage stellen zu können (BGE 129 I 151 E. 4.2 mit Hinweisen). Zie- len Ergänzungsfragen auf diesen Zweck ab, ist eine Beschränkung nur in ganz engem Rahmen möglich. Ebenso restriktiv ist eine Beschränkung zu handhaben, wenn die Aussage der befragten Person das alleinige oder ausschlaggebende Beweismittel darstellt (BGE 131 I 476 E. 2.2.). Anders liegt demgegenüber der Fall, wenn ein Verteidiger weiteren Sachverhalt ausforschen möchte und lediglich auf der unbestimmten Suche nach möglichen Entlastungen ist. Es liegt in der Na- tur der Sache, dass in solchen Fällen theoretisch unbeschränkt viele Ergänzungs- fragen möglich sind, weshalb eine Beschränkung nicht nur zulässig, sondern ge- radezu geboten ist. Es gibt hierzu aber keine eindeutigen Vorschriften oder eine feste Praxis des Bundesgerichts. Die Frage muss vielmehr im Einzelfall nach der Wichtigkeit der nicht mehr zugelassenen Ergänzungsfrage und unter Berücksich-
- 11 - tigung des Grundsatzes des fairen Verfahrens im Sinne von Art. 3 Abs. 2 StGB beurteilt werden.
E. 3.5
Vorliegend sind die Aussagen von F._____ und G._____ nur von unterge- ordneter Bedeutung, da sich die belastenden Momente primär aus den schriftli- chen aktenkundigen Dokumenten ergeben. Zudem konnte auch der heutige Ver- teidiger keine konkreten Ergänzungsfragen nennen, welche für den Verfahrens- ausgang wesentlich wären und FG._____ unbedingt noch hätten gestellt werden müssen (vgl. Urk. 147 S. 2 f.). Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Ge- hör durch die Untersuchungsbehörde ist nicht ersichtlich.
E. 4
Mangelnde Spezifizierung der Strafbestimmung von Art. 158 StGB In Bezug auf die ungetreue Geschäftsbesorgung rügte die Verteidigung, dass die Staatsanwaltschaft in der Anklage nur eine Bestrafung nach Art. 158 StGB be- antragte, ohne zwischen Absatz 1 und Absatz 2 dieser Bestimmung zu differen- zieren (Urk. 77 S. 32 Rz 194). Da die Umschreibung des Sachverhaltes in der Anklage dem Beschuldigten keine Bereicherungsabsicht vorwirft, geht daraus selbstredend hervor, dass nicht der qualifizierte Tatbestand von Absatz 2, son- dern der Grundtatbestand von Absatz 1 als angeklagt gilt.
E. 4.1
Dem Beschuldigten wird zudem vorgeworfen, als Vertreter der K._____ Ca- pital Management Ltd. dem Privatkläger 2, B._____, vertraglich versprochen zu haben, einen Kredit über € 100 Mio. zu beschaffen. Dafür habe B._____ eine Vo- rauszahlung von € 250'000.– für Bank- bzw. Kreditbeschaffungsgebühren geleis- tet, welche im Falle des Misslingens der Kreditbeschaffung hätten zurückbezahlt werden müssen. Der Beschuldigte habe in der Folge diese Vorauszahlung zu ei- genen Zwecken verwendet. Er sei auch nie in der Lage gewesen, besagten Kredit zu beschaffen. Von der Vorauszahlung sei eine teilweise Rückzahlung im Umfang von USD 200'000.– geleistet worden, weshalb der Privatkläger 2 einen Schaden von ca. Fr. 192'500.– erlitten habe.
E. 4.2
Die Vorinstanz befand, aus dem Vertrag zwischen der K._____ Capital Ma- nagement Ltd. und dem Privatkläger 2 lasse sich nicht ableiten, dass die K._____ Capital Management Ltd für den Privatkläger 2 unmittelbar einen Kredit über € 100 Mio. von einer Bank mit AA oder AAA-Rating hätte beschaffen müssen (Urk. 91 S. 57 E. 2.2.5). Die Vorinstanz erachtete deshalb den Sachverhalt ge- mäss Anklage als nicht erstellt, weshalb der Beschuldigte freizusprechen sei. Die- ser Auffassung kann nicht gefolgt werden, da sie zu formalistisch ist, zumal der objektive Sachverhalt der Anklage auch vom Beschuldigten anerkannt wurde. In
- 15 - der Übersetzung des betreffenden Vertrags heisst es im Anhang A (Ordner 14, ND 1/6): "Es handelt sich bei diesem Vertrag um ein Abkommen zur Finanzie- rung eines privaten kommerziellen Geschäfts zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer (…). Konkret geht es darum, dem Kontoinhaber den grösstmöglichen Gewinn zu sichern und gleichzeitig sein Vermö- gen zu wahren. Vorausgesetzt ist, dass die Bank, bei welcher das Konto angelegt ist, ein noch festzulegendes AA- oder AAA-Rating aufweist und sich in der westlichen Hemisphäre befindet. Der Auftrag- nehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber innert 30 Tagen ab Inkraft- treten dieses Vertrages ein in London ausgestelltes Depotzertifikat über € 100 Mio. auszustellen ohne dass der Auftraggeber dafür ir- gendwelche Sicherheiten oder Garantien vorweisen muss". Mit dem Ausstellen eines Depotzertifikats kann nur gemeint sein, dass damit ein Guthaben bzw. eine Kreditzusicherung in der Höhe von € 100 Mio. bescheinigt wird. Der Beschuldigte führte dazu aus, dass es um die Finanzierung eines Pro- jektes im Wert von € 100 Mio. gegangen sei (Ordner 14, ND 1/12). Sie hätten da- zu eine Bankgarantie beschaffen müssen. Selbst der Verteidiger anerkannte, und dies zu Recht, dass sich der Beschuldigte vertraglich verpflichtete, innert 30 Ta- gen nach Vertragsunterzeichnung von einer Bank, die ein AA- oder AAA-Rating aufweisen müsse, einen Kredit in der Höhe von € 100 Mio. zu beschaffen (Urk. 77 S. 40). Vor diesem Hintergrund spielt es keine Rolle, wenn in der Anklage von Kreditbeschaffung die Rede ist, denn die zu leistende Bankgarantie bzw. das De- potzertifikat diente ausschliesslich zur Beschaffung des besagten Kredites. Eine allzu wörtliche Auffassung der Anklage ist auch deshalb nicht angezeigt, weil der Anklagevorwurf im Kern gar nicht die nicht erfolgte Kreditbeschaffung betrifft, sondern das Einbehalten der Vorauszahlung des Privatklägers 2 von € 250'000.–. Der Anklagesachverhalt ist deshalb diesbezüglich erstellt und es ist eine Frage der rechtlichen Würdigung, ob das Handeln des Beschuldigten strafrechtlich un- zulässig war.
- 16 - V. Rechtliche Würdigung 1. Ungetreue Geschäftsbesorgung, Anklageziffer I. C
E. 5
Strafschärfung bzw. -erhöhung aufgrund der Deliktsmehrheit
E. 5.1
Die vom Beschuldigten getätigte Investition bei I._____ Ltd. hatte nicht ein- mal ansatzweise Aussicht auf Erfolg. Das Handeln des Beschuldigten war, sofern man davon ausgeht, dass er mit L._____ im Hintergrund nicht gemeinsame Sa- che machte, an Leichtsinnigkeit kaum mehr zu überbieten. Die vom Beschuldigten geltend gemachten Nachforschungen waren dilettantisch und die Überweisung von USD 6 Mio. ohne jegliche Sicherheiten war auch ein unvertretbares Klumpen- risiko. Wer eine solche Vermögensanlage tätigt, ist bar jeglicher Vernunft und könnte das Geld ebenso gut aus dem Fenster hinaus werfen. Das Handeln des Beschuldigten steht deshalb in der Nähe einer bewussten vorsätzlichen Vermö- gensschädigung. Zu berücksichtigen ist immerhin, dass USD 200'000.– wieder der Privatklägerin 1 zurückbezahlt wurden. Das Verschulden ist dennoch, auch aufgrund des hohen Schadensbetrags von USD 5,8 Mio., als mittel bis schwer zu qualifizieren, weshalb die Einsatzstrafe in Anwendung des Strafschärfungsprin- zips um rund 18 Monate zu erhöhen ist.
- 23 -
E. 5.2
Eine weitere Strafschärfung bzw. -erhöhung resultiert aus der bereits er- wähnten Zusatzstrafenbildung aufgrund der Verurteilung des Beschuldigten zu ei- nem Jahr Freiheitsstrafe in Belgien vom 9. Oktober 2008 wegen Menschenhandel und Förderung der Prostitution. Gemäss BGE 132 IV 102 E. 8.3 hat der Richter bei der retrospektiven Konkurrenz ausnahmsweise mittels Zahlenangaben offen zu legen, wie sich die von ihm zugemessene Strafe quotenmässig zusammen- setzt. Es muss erkennbar sein, auf welche Weise etwa den mildernden Umstän- den Rechnung getragen wurde, um die Strafe der schwersten Tat festzusetzen, und wie diese Strafe auf Grund der anderen Straftaten erhöht wurde (Urteil des Bundesgerichts 6S.174/2001 vom 3. April 2001). Der überwiegende Teil der heute zu beurteilenden Delinquenz des Beschuldigten fällt vor die Verurteilung vom
E. 9
Oktober 2008 (rund 6/7 des Deliktsbetrages der mehrfachen, teilweise ver- suchten Veruntreuung sowie die ungetreue Geschäftsbesorgung). Somit ist die Zusatzstrafe in diesem Umfang auszufällen. Angemessen erscheint eine Straf- erhöhung im Bereich von 6 Monaten. 6. Täterkomponenten 6.1. Die Vorinstanz hat den persönlichen Werdegang des Beschuldigten bereits geschildert (Urk. 91 S. 67). Der Beschuldigte hatte eine normale Jugend und ge- noss eine gute Ausbildung. Er ist geschieden und hat zwei Kinder im Jugendalter. Vor Vorinstanz gab er an, als Immobilienberater angestellt zu sein und monatlich ca. € 15'000.– zu verdienen. Heute ergab sich, dass der Beschuldigte teilzeitlich in der Administration eines Unternehmens, das sich mit Windenergie und Immobi- lien beschäftige, arbeite, wobei die Haupttätigkeit des Beschuldigten in der Be- wirtschaftung einer Windenergiefarm in … liege. Das Salär belaufe sich auf mo- natlich € 7'000.– brutto. Nach wie vor bezahle er seiner Gattin und den Kindern Alimente von € 2'750.– (Urk. 147 S. 13). 6.2. Straferhöhend wirkt sich aus, dass der Beschuldigte zum Teil während des Gerichtsverfahrens in Belgien wegen Menschenhandel und Förderung der Prosti- tution (Urteil vom 9. Oktober 2008) delinquierte und teilweise innerhalb der Pro- bezeit (Urk. 35/3/1).
- 24 - 6.3. Nicht als Vorstrafe ist entgegen der Vorinstanz die Verurteilung vom 16. April 2009 wegen eines Strassenverkehrsdeliktes zu werten. Jener Entscheid datiert nach den vorliegend zu beurteilenden Delikten (Urk. 91 S. 68 Ziff. 6.3.2). 6.4. Von einem Geständnis oder Reue kann beim Beschuldigten nicht die Rede sein, selbst wenn er heute die Berufung betreffend den Schuldpunkt wegen mehr- facher Veruntreuung bzw. mehrfacher versuchter Veruntreuung zurückziehen lässt. Eine Verfahrensvereinfachung und -verkürzung ergab sich deswegen nicht (mehr). Noch vor Vorinstanz gab der Beschuldigte ferner an, er habe einfach Pech gehabt und etwas gemacht, was seine Möglichkeiten und Fähigkeiten über- stiegen habe (Prot. I S. 4). Wenn die Vorinstanz für die angebliche Kooperations- bereitschaft eine ganz leichte Strafminderung zubilligte, erscheint dies mehr als wohlwollend. Der Beschuldigte beantwortete zwar sämtliche Fragen; die Ant- worten erschöpften sich aber mehrheitlich in unüberprüfbare, ausredenähnliche Erklärungen und vermochten kein echtes Licht hinter die Finanzströme und die Buchhaltung seiner ausländischen Gesellschaften zu bringen. 6.5. Entgegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 147 S. 14) ist dem Beschuldig- ten keine erhöhte Strafempfindlichkeit zu attestieren. Nach der Rechtsprechung kann eine erhöhte Strafempfindlichkeit nur bei aussergewöhnlichen Umständen bejaht werden, weil die Verbüssung einer Freiheitsstrafe für jede arbeitstätige und in ein familiäres Umfeld eingebettete Person mit Härten verbunden ist (Urteil 6B_605/2013 vom 13. Januar 2014, E. 2.4.3, mit Hinweisen). Derartige ausser- gewöhnliche Umstände sind beim Beschuldigten nicht einmal ansatzweise er- sichtlich. 7. Fazit Insgesamt erscheint eine Freiheitsstrafe von 3 ½ Jahren (54 Monate abzüglich
E. 12
Monate gemäss Urteil des Cour d'Appel Antwerpen vom 9. Oktober 2008), teilweise als Zusatzstrafe zum Urteil des Cour d'Appel Antwerpen vom 9. Oktober 2008 als angemessen. Anzurechnen sind 82 Tage Haft (Art. 51 StGB).
- 25 - VII. Vollzug Die Gewährung des bedingten oder teilbedingten Vollzugs ist lediglich bis zu einer Strafhöhe von zwei bzw. drei Jahren möglich (Art. 42 StGB und Art. 43 StGB). Die Strafe ist deshalb zu vollziehen. VIII. Zivilforderungen Da der Beschuldigte vom Vorwurf des Betrugs bzw. der Veruntreuung zum Nach- teil des Privatklägers 2 freizusprechen ist, bleibt es beim vorinstanzlichen Verweis der Zivilforderung des Privatklägers 2 auf den Zivilweg. IX. Fluchtkaution Die Verteidigung rügte, die Vorinstanz habe sich nicht mit der geleisteten Flucht- kaution auseinandergesetzt und keinen Entscheid darüber gefällt (Urk. 92 S. 3). Dem ist nicht so, hat doch die Vorinstanz mit Beschluss vom 4. Februar 2014 ent- schieden, dass diese Kaution bis zum Strafantritt in der Staatskasse verbleibe (Urk. 81). Der Beschuldigte ist – wie bereits dargelegt (vorne Ziff. I 2.6) – zur Berufungs- verhandlung ohne genügende Entschuldigung nicht erschienen. Daraus ist zu schliessen, dass sich der Beschuldigte dem Verfahren entziehen will. Dass die Kaution von einer Drittperson geleistet wurde (Urk. 147 S. 16), ändert daran nichts. Gestützt auf Art. 240 Abs. 1 StPO verfällt die Sicherheitsleistung daher dem Staat. X. Beschlagnahmungen Der Beschuldigte lässt beantragen, die beschlagnahmten Vermögenswerte seien einzuziehen und zur Deckung der Verfahrenskosten heranzuziehen, im Übertrag jedoch dem Beschuldigten zu überweisen. Die Kosten für das erst- und zweit- instanzlichen Verfahren, einschliesslich der Kosten für die frühere amtliche Ver-
- 26 - teidigung, übersteigen die sichergestellten Vermögenswerte von insgesamt Fr. 67'212.– jedoch (Urk. 20/4, 20/14 und 20/17). Deshalb entfällt eine Rück- erstattung an den Beschuldigten. XI. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Kosten des Untersuchungs- und Hauptverfahrens
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